
München, 01.12.2006  

Mandantenrundschreiben Dezember 2006  
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

Termine Dezember 2006 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2 

11.12.2006 14.12.2006 11.12.2006 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

11.12.2006 14.12.2006 11.12.2006 

Körperschaftsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

11.12.2006 14.12.2006 11.12.2006 

Umsatzsteuer3 11.12.2006 14.12.2006 11.12.2006 
 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

Welche Unterlagen können im Jahr 2007 vernichtet werden? 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2006 ver-
nichtet werden: 
 Aufzeichnungen aus dem Jahr 1996 und früher. 
 Inventare, die bis zum 31.12.1996 aufgestellt worden sind. 
 Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 1996 oder früher erfolgt ist. 
 Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1996 oder früher aufge-

stellt worden sind. 
 Buchungsbelege aus dem Jahr 1996 oder früher (Belege müssen seit 1998 auch 

zehn Jahre aufbewahrt werden). 
 Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- 

oder Geschäftsbriefe, die 2000 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
 sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2000 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
 für eine begonnene Außenprüfung, 
 für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
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 für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsver-
fahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 

 bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten 
werden müssen. 

Geschenke an Geschäftsfreunde im Jahr 2006 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Bei späteren Be-
triebsprüfungen gibt es oft unangenehme Überraschungen, weil die gesetzlichen Vorschriften 
nicht beachtet worden sind. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
 Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatz-

steuer pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 
 Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung 

der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Um-
satzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 

 Bei einer großen Anzahl von Geschenken sollte zum Nachweis immer eine Kartei geführt 
werden. 

 Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfän-
gers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenke-
liste mit den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks ge-
fertigt werden. 

 Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Ge-
schenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Kalenderjahr den 
Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschen-
ke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegt der nichtabzugsfähige 
Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das 
Konto „Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ eingerichtet werden. 

Aufteilung der Aufwendungen für Hin- und Rückreise bei gemischt 
veranlassten Reisen 
Bisher konnten Aufwendungen, die nur zum Teil beruflich oder betrieblich veranlasst sind, 
grundsätzlich insgesamt nicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgezogen werden. 
In einer neuen Entscheidung hält der VI. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) an dieser strikten 
Beurteilung nicht mehr fest und befürwortet eine Aufteilung gemischt veranlasster Aufwendun-
gen, wenn hierfür ein objektiver Maßstab zur Verfügung steht. Da der Senat mit dieser Auffas-
sung von der Rechtsprechung anderer Senate des Gerichts abweicht, hat er den Großen Senat 
des BFH angerufen und um Entscheidung darüber gebeten, ob bei gemischt veranlassten Rei-
sen Aufwendungen für die Hin- und Rückreise in Werbungskosten und nicht abziehbare Auf-
wendungen für die private Lebensführung aufgeteilt werden können. 
In dem Urteilsfall ging es um den Besuch einer führenden Computer-Messe in den USA. An 
vier Tagen des insgesamt siebentägigen USA-Aufenthalts fanden verschiedene berufliche 
Fachveranstaltungen statt. Drei Tage standen für private Aktivitäten zur Verfügung. 
Das Finanzgericht erkannte die Aufwendungen für vier Übernachtungen und entsprechende 
Verpflegungsmehraufwendungen an. Die Kosten des Hin- und Rückflugs teilte es auf und er-
kannte sie zu 4/7 als Werbungskosten an. Das möchte der BFH nun zulassen, wenn, wie hier, 
ein objektiver Maßstab für die Abgrenzung zur Verfügung steht. 

Kostenerstattungen von dritter Seite sind bei Anwendung der 
1 %-Regelung (Kostendeckelung) nicht mit den tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen zu saldieren 
Wird ein betriebliches Kraftfahrzeug auch zu privaten Zwecken genutzt, liegt eine Nutzungsent-
nahme vor. Für die Berechnung der Höhe der Nutzungsentnahme kann entweder auf eine pau-
schale Regelung (1 %-Regelung) oder auf den Nachweis der tatsächlichen priva-
ten/betrieblichen Nutzung zurückgegriffen werden. Die pauschale Nutzungsentnahme darf aber 
nicht die tatsächlich entstandenen Kosten des privat genutzten Fahrzeugs übersteigen. Über-
steigt der Wert nach der 1 %-Regelung die tatsächlich entstandenen Kosten des Fahrzeugs, so 
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ist der private Nutzungsanteil höchstens mit dem Betrag der Gesamtkosten des Fahrzeugs 
anzusetzen (Kostendeckelung). 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürnberg sind die Kfz-Kostenerstattungen von dritter 
Seite nicht mit den tatsächlich entstandenen Kfz-Aufwendungen zu saldieren. Bei der Ermittlung 
der Höhe des Kostendeckelungs-Betrags ist von den ungekürzten Gesamtkosten des Fahr-
zeugs auszugehen. 
Etwas anderes gilt nur, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Kosten und der 
Erstattungsleistung besteht (z. B. bei Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit einem 
Unfallschaden). Dann darf eine Saldierung vorgenommen werden. 
Im Urteilsfall wurde ein Fahrzeug zeitweise einem Dritten überlassen. Dieser zahlte einen Aus-
lagenersatz. Diesen Auslagenersatz saldierte der Unternehmer mit den Kfz-Aufwendungen. 
Dadurch verringerte sich der Kostendeckelungs-Betrag und somit der zu versteuernde private 
Nutzungsanteil. Ein Auslagenersatz ist nach Ansicht des Gerichts als laufende Betriebseinnah-
me zu behandeln. 

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2007 bei verbilligter Vermie-
tung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte 
beträgt die Grenze 56 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb muss Folgendes beachtet wer-
den: 
 Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 75 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die 

mit den Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 
 Liegt die vereinbarte Miete zwischen 56 und 75 % der ortsüblichen Marktmiete, ist zunächst 

die Einkünfteerzielungsabsicht zu prüfen. Fällt die Überschussprognose positiv aus, sind die 
Werbungskosten voll abzugsfähig. Ergibt sich aber eine negative Überschussprognose, so 
ist der Werbungskostenabzug nur in dem Umfang möglich, wie die Miete im Verhältnis zur 
ortsüblichen Marktmiete steht. 

 Liegt der Mietzins unterhalb von 56 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendun-
gen nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden. 
Der Mietvertrag muss bei der Vermietung an Angehörige aber auf jeden Fall einem Fremd-
vergleich (Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht an-
erkannt wird. 

Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie 
den üblichen Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die 
zu zahlenden Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 1.1.2007 
ggf. angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen heranzu-
gehen. 

Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstal-
tungen 
Kosten für im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Betriebsver-
anstaltungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. 
Kosten für Aufwendungen von teilnehmenden Angehörigen der Arbeitnehmer sind diesen zuzu-
rechnen. Außerdem dürfen maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr durchgeführt wer-
den. Wird die Freigrenze von 110 € überschritten, ist der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu ver-
steuern. 
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht mehr auf 
die Dauer der Veranstaltung ankommt. Die Veranstaltung kann sich also auch über zwei Tage 
mit Übernachtung hinziehen. 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet wer-
den: 
 Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich sol-

cher Feiern übergeben werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
 Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger 

Arbeitslohn und deshalb nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die ge-
zahlten Beträge können dann aber vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden. 

 Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauscha-
lierungsmöglichkeit und müssen voll versteuert werden. 
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Doppelte Haushaltsführung: Wechsel der Familienwohnung am 
gleichen Ort 
Verlegt ein Arbeitnehmer seinen Familienhaushalt aus familiären Gründen innerhalb des selben 
Ortes, wird nicht allein dadurch die beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung beendet. 
Bei dem dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu Grunde liegenden Fall ging es um einen 
Arbeitnehmer, der bereits mehrere Jahre in der Nähe seiner Arbeitsstelle eine Zweitwohnung 
angemietet hatte. Wegen ehelicher Streitigkeiten verließ er die gemeinsame Wohnung und zog 
in die nahe gelegene Wohnung seiner Freundin. Das Finanzamt nahm dies zum Anlass, die 
geltend gemachten Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung nicht mehr zu berücksichti-
gen. 
Dagegen wendet sich der Bundesfinanzhof mit der Begründung, dass die Verlegung des Fami-
lienwohnsitzes innerhalb einer Gemeinde die berufliche Veranlassung der doppelten Haushalts-
führung nicht berühre. Danach kommt es auch nicht darauf an, ob es sich um einen verheirate-
ten oder ledigen Arbeitnehmer handelt oder ob dieser in Trennung lebt. 

Sachgerechter Maßstab für Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bin-
det für Folgejahre 
Hat der Unternehmer einen sachgerechten Maßstab für die Aufteilung von Vorsteuerbeträgen 
aus Eingangsleistungen, die er zur Ausführung sowohl steuerpflichtiger als auch steuerfreier 
Umsätze verwendet, gewählt, ist er nach Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung hieran für die 
Folgejahre gebunden. Er kann nicht später einen anderen, ebenfalls sachgerechten Auftei-
lungsmaßstab wählen. 
Dies gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs selbst dann, wenn der Umsatzsteuerbescheid 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht und deshalb jederzeit zu Gunsten oder zu Lasten 
des Unternehmers geändert werden kann. Der Bundesfinanzhof lehnte deshalb den Wechsel 
von der Aufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen zu einer Aufteilung nach dem Verhält-
nis der steuerpflichtigen zu den steuerfreien Vermietungen ab. 

Besteuerung von Umsätzen bestimmter Branchen zum Jahres-
wechsel 
Das Bundesministerium der Finanzen sieht für die Nacht von Sylvester auf den Neujahrstag für 
die Gastronomie und für Taxiunternehmen Erleichterungen vor: 

Gastgewerbe 
Auf Umsätze aus Bewirtungsleistungen von Gaststätten, Hotels, Clubhäusern, Imbisslokalen/–
ständen und ähnlichen Betrieben in der Nacht vom 31.12.2006 zum 1.1.2007, die dem allge-
meinen Steuersatz unterliegen, kann der alte Steuersatz von 16 % angewendet werden. Dies 
gilt nicht für Beherbungsleistungen und die damit zusammenhängenden Leistungen. 

Taxen und Mietwagenverkehr 
Auf Umsätze aus der Nachtschicht vom 31.12.2006 zum 1.1.2007, die dem allgemeinen Steu-
ersatz unterliegen, kann der alte Steuersatz von 16 % angewendet werden. Werden allerdings 
Rechnungen mit einem Steuersatz von 19 % ausgestellt, gilt der neue allgemeine Steuersatz. 

Entstehung der Erbschaftsteuer für Pflichtteilsansprüche 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs entsteht die Erbschaftsteuer auf Pflichtteilsansprüche 
zum Zeitpunkt ihrer Geltendmachung. Auf das Entstehen des Anspruchs mit dem Erbfall kommt 
es ebenso wenig an wie auf die wertmäßige Bezifferung. 
Die „Geltendmachung“ besteht in dem ernstlichen Verlangen auf Erfüllung des Anspruchs ge-
genüber dem Erben. Zu diesem Zeitpunkt ist der Erwerb vollendet. Gegenstand des Erwerbs ist 
der dem Berechtigten gegen den Erben zustehende Geldanspruch. Spätere Abreden über die 
Erfüllung des Anspruchs können den einmal entstandenen Steueranspruch weder aufheben 
noch verändern. Selbst ein nachträglicher Verzicht des Berechtigten auf seinen Anspruch wirkt 
sich nicht mehr auf die Höhe der Steuer aus. Im Gegenteil, der Verzicht auf einen zunächst 
geltend gemachten Pflichtteilsanspruch stellt eine schenkungsteuerpflichtige Zuwendung des 
Pflichtteilsberechtigten an den Erben dar. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, dass sich der 
Berechtigte nach ernstlichem Streit über die Höhe seines Pflichtteils vergleichsweise mit weni-
ger zufrieden gibt als er beanspruchen kann und ihm zusteht. 
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Deshalb ist einem Pflichtteilsberechtigten dringend anzuraten, zunächst nur Auskunft über den 
ihm möglicherweise zustehenden Pflichtteilsanspruch zu verlangen und sich die Geltendma-
chung des Pflichtteils vorzubehalten. In diesem Fall entsteht die Erbschaftsteuer zunächst noch 
nicht. 

Nachforderung von Betriebskosten nach Ablauf der Abrechnungs-
frist 
Ein Vermieter, der die Jahresfrist für die Abrechnung der Betriebskosten zunächst unverschul-
det nicht einhält, hat die verspätete Geltendmachung einer Nachforderung dennoch zu vertre-
ten, wenn er sich damit unnötig viel Zeit lässt, nachdem ihm die Unterlagen für die Abrechnung 
vorliegen. Im Regelfall ist er gehalten, die Nachforderung innerhalb von drei Monaten nach 
Wegfall des Abrechnungshindernisses zu erheben. 
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall war die Abrechnungsfrist für die Betriebs-
kostenabrechnung bereits abgelaufen, als dem Vermieter neue Grundsteuerbescheide für ab-
gerechnete Zeiträume zugingen. Er beglich die Nachforderungen und verlangte die Erstattung 
von den Mietern mit einem Schreiben, das er neun Monate nach Erhalt der Steuerbescheide 
den Mietern zusandte. Diesen Zeitraum sah das Gericht als zu lang an. Es sei dem Vermieter 
zuzumuten, die nachträgliche Abrechnung, wenn auch nicht unverzüglich, so doch zumindest 
innerhalb von drei Monaten vorzunehmen. 

Schonvermögen beim Elternunterhalt 
Der Bundesgerichtshof hatte sich mit der Frage zu befassen, ob ein Kind für den Unterhalt 
seiner Eltern notfalls auch sein Vermögen einsetzen muss. 
In dem entschiedenen Fall hatten die laufenden Einkünfte des Kindes nach Abzug berufsbe-
dingter Ausgaben den im Rahmen des Elternunterhalts zu belassenen Selbstbehalt (derzeit 
monatlich 1.400 €) nicht überstiegen, so dass hieraus keine Leistungsfähigkeit zur Zahlung von 
Elternunterhalt bestand. Allerdings verfügte das Kind über ein Vermögen von insgesamt 
ca. 113.400 €, das es aber für den Erwerb einer angemessenen Eigentumswohnung und eines 
neuen PKWs als Ersatz eines zehn Jahre alten Fahrzeugs für die notwendigen Fahrten zum 
Arbeitsplatz verbrauchen wollte. 
Grundsätzlich muss ein Unterhaltspflichtiger im Rahmen des Verwandtenunterhalts auch den 
Stamm seines Vermögens einsetzen. Eine Verwertung muss allerdings nicht erfolgen, wenn 
dies den Unterhaltspflichtigen von fortlaufenden Einkünften abschneiden würde, es wirtschaft-
lich mit einem nicht mehr vertretbaren Nachteil verbunden oder ein angemessener, selbst ge-
nutzter Immobilienbesitz betroffen wäre. 
Darüber hinaus ist nach Auffassung des Gerichts auch weiteres, für eine angemessene eigene 
Altersvorsorge vorgesehenes Vermögen zu belassen. Diesbezüglich ist der Unterhaltspflichtige 
im Rahmen des Elternunterhalts berechtigt, neben den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung bis zu 5 % seines Bruttoeinkommens als zusätzliche private Altersversorgung aufzu-
wenden. Dementsprechend ist ihm unabhängig von der Art der Anlage auch ein Vermögen in 
der Höhe zu belassen, wie er es mit diesen Aufwendungen im Laufe eines Erwerbslebens an-
sparen könnte. 

 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 
 
 


